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Zweite Verordnung zur Änderung der Ladesäulenverordnung
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I. Zum Inhalt der Verordnung 

Die Zweite Verordnung zur Änderung der Ladesäulenverordnung geht auf den 

Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung vom 18. November 2019 zu-

rück. Dort formulierte Ziele zur Weiterentwicklung der Ladesäuleninfrastruktur 

werden mit der Änderungsverordnung aufgegriffen und umgesetzt. 

Basierend auf dem Masterplan sieht die Änderungsverordnung vor, dass neu  

errichtete Ladepunkte über eine Schnittstelle verfügen müssen, die zur Über-

mittlung von Standortinformationen und dynamischen Daten wie den  

Belegungsstatus genutzt werden kann. Die Ladepunkte sollen zudem für Ver-

braucherinnen und Verbraucher benutzerfreundlicher werden. Betreiber eines 

öffentlichen Ladepunkts sollen verpflichtet sein, kontaktloses Bezahlen mittels 

eines gängigen Debit- und Kreditkartensystems anzubieten und an dem je-

weiligen Ladepunkt oder in dessen unmittelbarer Nähe die für das bargeldlose 

Bezahlen erforderliche Authentifizierung zu ermöglichen.

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Wirtschaftsausschuss, der Ausschuss für Umwelt,  

Naturschutz und nukleare Sicherheit und der Verkehrsausschuss empfehlen 

dem Bundesrat, der Verordnung mit Änderungen bezüglich der festzulegenden 

Zahlungsmodalitäten für den geladenen Strom zuzustimmen, wobei jeder der 

drei Ausschüsse ein anderes Konzept empfiehlt. Der Bundesrat entscheidet in 

seiner Plenarsitzung am 17. September 2021, welcher der vorgelegten Empfeh-

lungen seiner Ausschüsse er folgen wird.

Einzelheiten sind aus BR-Drucksache 406/1/21 zu ersehen.




